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Dekret Nr.
über Verbraucherinformationen über die Umweltqualitäten und -eigenschaften von Abfall erzeugenden Produkten  
NOR-Nr.: 
 Betroffene Zielgruppen: Hersteller, Importeure, Händler oder andere Inverkehrbringer von Abfall erzeugenden Produkten, die für Verbraucher bestimmt sind, einschließlich derjenigen, die im Rahmen ihrer gewerblichen Tätigkeit in Frankreich eine Website, eine Plattform oder einen anderen Online-Vertriebskanal nutzen, sowie die Verbraucher dieser Produkte
Gegenstand: Umsetzung der Verpflichtung nach Artikel L. 541-9-1 des Umweltgesetzbuchs in Bezug auf Verbraucherinformationen über die Umweltqualitäten und -eigenschaften von Abfall erzeugenden Produkten 
Inkrafttreten: Der Text tritt am 1. Januar 2022 in Kraft.
Hinweis: In dem Dekret werden die Modalitäten für die Anwendung von Artikel L. 541-9-1 des Umweltgesetzbuchs festgelegt, der die Hersteller und Importeure verpflichtet, den Verbrauchern angemessene Informationen über die Umweltqualitäten und -eigenschaften von Abfall erzeugenden Produkten zur Verfügung zu stellen – diese Begriffe werden im vorliegenden Text definiert. Diese Informationen werden auf elektronischem Wege und gegebenenfalls gemäß den per Erlass festgelegten Verfahren, durch Aushang, Etikettierung oder eine andere lesbare und verständliche Vorrichtung zum Zeitpunkt des Kaufs zur Verfügung gestellt. Bei diesen Umweltqualitäten und -eigenschaften handelt es sich je nach Produktgruppe insbesondere um Beimischung von recyceltem Material, Nutzung erneuerbarer Ressourcen, Haltbarkeit, Kompostierbarkeit, Reparierbarkeit, Wiederverwendbarkeit, Recyclingfähigkeit, Vorhandensein von gefährlichen Stoffen, Edelmetallen oder seltenen Erden, Rückverfolgbarkeit und Vorhandensein von Mikrofasern aus Kunststoff. Das Format, in dem die Daten zu diesen Umweltqualitäten und -eigenschaften den Verbrauchern zur Verfügung gestellt werden, muss leicht wiederverwendbar sein und von einem automatisierten Verarbeitungssystem in aggregierter Form genutzt werden können. 
Verweise: Das vorliegende Dekret kann auf der Website von Légifrance abgerufen werden (http://www.legifrance.gouv.fr).

Der Premierminister,
gestützt auf den Bericht der Ministerin für den ökologischen Wandel und des Ministers für Wirtschaft, Finanzen und Aufschwung;
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission;
gestützt auf die Richtlinie 94/62/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Dezember 1994 über Verpackungen und Verpackungsabfälle in der geänderten Fassung;
gestützt auf die Richtlinie (EU) 2018/851 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 2008/98/EG über Abfälle;
gestützt auf die Richtlinie (EU) 2015/1535 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. September 2015 über ein Informationsverfahren auf dem Gebiet der technischen Vorschriften und der Vorschriften für die Dienste der Informationsgesellschaft;
gestützt auf das Verbraucherschutzgesetzbuch, insbesondere den einleitenden Artikel;
gestützt auf die Bau- und Wohnungsordnung, insbesondere Artikel L. 111-9-2;
gestützt auf das Umweltgesetzbuch;
gestützt auf die Stellungnahme des Obersten Rates für Bauwesen und Energieeffizienz vom [X];
gestützt auf die Bemerkungen, die im Rahmen der öffentlichen Konsultation vom XX bis XX in Anwendung des Artikels L. 123-19-1 des Umweltgesetzbuchs vorgebracht wurden,
gestützt auf die in Anwendung der Richtlinie (EU) 2015/1535 und der Richtlinie (EU) 94/62/EG an die Europäische Kommission übermittelte Notifizierung vom XX;
nach Anhörung des Staatsrates (Abteilung für öffentliche Arbeiten),
erlässt folgendes Dekret:
Artikel 1
Buch V Titel IV Kapitel I Abschnitt 9 des Vorschriftenteils des Umweltgesetzbuchs wird durch einen Unterabschnitt 3 mit folgendem Wortlaut ergänzt:
 „Unterabschnitt 3
Verbraucherinformationen über die Umweltqualitäten und -eigenschaften von Abfall erzeugenden Produkten

[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Artikel R. 541-220.– Die Umweltqualitäten und -eigenschaften von Abfall erzeugenden Produkten sind als Merkmale zu verstehen, die den Verbraucher über die Bedingungen für eine bessere Abfallvermeidung und -bewirtschaftung informieren sollen. 
Die Informationen über Umweltqualitäten und -eigenschaften gemäß diesem Unterabschnitt müssen für in Verkehr gebrachte Produkte gemäß Artikel R. 541-221, die für den Verbraucher bestimmt sind, bereitgestellt werden. 

Artikel R. 541-221.– I.– Für Elektro- oder Elektronikgeräte, für die der Reparierbarkeitsindex und der Haltbarkeitsindex gemäß Artikel L. 541-9-2 gelten, müssen Verbraucherinformationen über die Reparierbarkeit und Haltbarkeit bereitgestellt werden.
Diese Informationen werden in Form eines Reparierbarkeitsindexes und ab dem 1. Januar 2024 in Form eines Haltbarkeitsindexes angegeben.
II.– Für die Arten und Kategorien von kompostierbaren Verpackungen im Sinne des Artikels R. 543-226 Absatz 4 gemäß dem Erlass vom XX zur Auflistung kompostierbarer, methanierbarer und biologisch abbaubarer Verpackungen, die zusammen mit an der Quelle sortierten Bioabfällen gesammelt werden können, müssen Verbraucherinformationen über die Kompostierbarkeit bereitgestellt werden.
Diese Informationen werden in Form des Begriffs „kompostierbare Verpackung“ angegeben.
Kunststoffprodukte und -verpackungen, die nur in einer industriellen Anlage kompostiert werden können, dürfen nicht als „kompostierbar“ gekennzeichnet werden. Diejenigen, die zu Hause oder industriell kompostierbar sind, sind mit dem Hinweis „Nicht in der Umwelt entsorgen“ zu kennzeichnen.
III.– Die Beimischung von recyceltem Material wird als Gesamtanteil der Masse der aus Recycling gewonnenen Materialien im Sinne von Artikel L. 541-1-1 gemessen.
Für die unter den Nummern 3 [bedrucktes Papier, ausgenommen Bücher und Papier für grafische Anwendungen], 5 [Elektro- und Elektronikgeräte], 6 [Batterien und Akkumulatoren], 7 [Chemikalienbehälter und Inhalt], 10 [Einrichtungsgegenstände], 11 [Textilerzeugnisse], mit Ausnahme von Lederartikeln, 13 [Sport- und Freizeitartikel], 14 [Heimwerker- und Gartenartikel] und 15 [Fahrzeuge] in Artikel L. 541-10-1 genannten Produktgruppen müssen Verbraucherinformationen über die Beimischung von recyceltem Material bereitgestellt werden.
Diese Informationen werden für diese Produkte in Form des Begriffs „Produkt mit mindestens [%] Recyclinganteil“ angegeben.
Für die unter der Nummer 1 [Verpackungen, die für die Vermarktung von Produkten verwendet werden, die von Haushalten verbraucht oder verwendet werden, einschließlich derjenigen, die außer Haus verbraucht werden] in Artikel L. 541-10-1 genannten Verpackungen müssen Verbraucherinformationen über die Beimischung von recyceltem Material bereitgestellt werden. Diese Informationen werden für diese Produkte in Form des Begriffs „Verpackung mit mindestens [%] Recyclinganteil“ angegeben.
IV.- Für Baumaterialien gemäß Absatz 4 in Artikel L. 541-10-1, die der freiwilligen Auszeichnung gemäß Artikel L. 111-9-2 Absatz 5 der Bau- und Wohnungsordnung unterliegen, müssen Verbraucherinformationen über die Nutzung erneuerbarer Ressourcen bereitgestellt werden. 
Diese Informationen werden unter den in Artikel L. 111-9-2 Absatz 5 der Bau- und Wohnungsordnung festgelegten Bedingungen angegeben. 
V.– Wiederverwendbarkeit bezeichnet die Möglichkeiten, ein Produkt so zu konzipieren, herzustellen und in Verkehr zu bringen, dass es für denselben Zweck, für den es konzipiert wurde, wiederverwendet werden kann, ohne dass es gemäß den Bestimmungen von Artikel L. 541-1-1 die Abfalleigenschaft erhält.
Für die unter der Nummer 1 [Verpackungen, die für die Vermarktung von Produkten verwendet werden, die von Haushalten verbraucht oder verwendet werden, einschließlich derjenigen, die außer Haus verbraucht werden] in Artikel L. 541-10-1 genannten Verpackungen müssen Verbraucherinformationen über die Wiederverwendbarkeit bereitgestellt werden.
Diese Informationen werden in Form des Begriffs „wiederverwendbare Verpackung“ oder „wiederauffüllbare Verpackung“ angegeben.
VI.– Recyclingfähigkeit bezeichnet die Fähigkeit, Abfälle von gleichen oder ähnlichen Produkten effektiv stofflich zu verwerten. Die Recyclingfähigkeit ist für diese Abfälle gekennzeichnet durch:
1. die Fähigkeit, auf lokaler Ebene durch den Zugang der Bevölkerung zu lokalen Sammelstellen effizient gesammelt zu werden
2. die Fähigkeit, sortiert zu werden, d. h. die Zuführung zu den Recyclingkanälen, um recycelt zu werden
3. das Fehlen von Elementen oder Stoffen, die die Sortierung oder das Recycling stören oder die Verwendung des recycelten Materials einschränken
4. die Fähigkeit des durch die angewandten Recyclingverfahren erzeugten Recyclingmaterials, mehr als 50 Masseprozent der gesammelten Abfälle ausmachen zu können
5. die Fähigkeit, im industriellen Maßstab und in der Praxis recycelt zu werden, insbesondere durch eine Garantie, dass die Qualität des gewonnenen Recyclingmaterials ausreicht, um die Nachhaltigkeit der Verkaufsstellen zu gewährleisten, und dass der Recyclingsektor nachweisen kann, dass die Produkte, die in ihn integriert werden können, in ausreichendem Maße übernommen werden können. 
Informationen über die Recyclingfähigkeit werden dem Verbraucher in Form der Begriffe „recycelbare Produkt“ oder „recycelbare Verpackung“ zur Verfügung gestellt, wenn diese fünf Kriterien erfüllt sind. Wenn das durch die angewandten Recyclingverfahren erzeugte Recyclingmaterial mehr als 95 Masseprozent der gesammelten Abfälle ausmacht, kann die Angabe „vollständig recycelbares Produkt“ angebracht werden.
Dies wird dem Hersteller von der Umwelteinrichtung mitgeteilt, der er seine Verpflichtung zur erweiterten Verantwortung gemäß Artikel L. 541-10 übertragen hat. Hat der Hersteller ein individuelles System der erweiterten Verantwortung eingerichtet, bestimmt er diese Informationen unter seiner Verantwortung.
Entspricht die Recyclingfähigkeit dem Recycling von Materialien, die überwiegend in gleichwertigen Produkten wiederverwertet werden, die eine identische Verwendung und einen identischen Zweck ohne funktionalen Verlust des Materials haben, kann der Hersteller die Informationen über die Recyclingfähigkeit durch die Angabe „recycelbares Produkt mit geschlossenem Kreislauf“ oder „recycelbare Verpackung mit geschlossenem Kreislauf“ ergänzen.
Für die unter den Nummern 1 [Verpackungen, die für die Vermarktung von Produkten verwendet werden, die von Haushalten verbraucht oder verwendet werden, einschließlich derjenigen, die außer Haus verbraucht werden], 3 [bedrucktes Papier, ausgenommen Bücher und Papier für grafische Anwendungen], 4 [Bauprodukte oder Materialien] 5 [Elektro- und Elektronikgeräte], 6 [Batterien und Akkumulatoren], 7 [Chemikalienbehälter] für Behälter, 10 [Einrichtungsgegenstände], 11 [Textilerzeugnisse], 12 [Spielzeug, das nicht unter den Grundsatz der erweiterten Herstellerverantwortung in einer anderen Kategorie fällt], 13 [Sport- und Freizeitartikel], 14 [Heimwerker- und Gartenartikel] und 15 [Fahrzeuge] in Artikel L. 541-10-1 genannten Produktgruppen müssen Verbraucherinformationen über die Recyclingfähigkeit bereitgestellt werden.
VII.– Für die Metalle Gold, Silber, Platin und Palladium müssen Verbraucherinformation über das Vorhandensein von Edelmetallen bereitgestellt werden.  
Die Informationen über Edelmetalle werden aufgrund ihres hohen Umweltwerts für die unter den Nummern 5 [Elektro- und Elektronikgeräte] und 15 [Fahrzeuge] in Artikel L. 541-10-1 genannten Produktgruppen zur Verfügung gestellt.
Diese Informationen werden als Masse, sofern diese größer als 1 Milligramm ist, in Form der Worte „enthält mindestens [X Milligramm] Edelmetalle“ angegeben.
VIII.– Für die Elemente Scandium, Yttrium, Lanthan, Cerium, Praseodym, Neodym, Promethium, Samarium, Europium, Gadolinium, Terbium, Dysprosium, Holmium, Erbium, Thulium, Ytterbium und Lutetium müssen Verbraucherinformationen über das Vorhandensein von seltenen Erden bereitgestellt werden. 
Die Informationen über seltene Erden werden aufgrund ihres hohen Umweltwerts für die unter den Nummern 5 [Elektro- und Elektronikgeräte] und 15 [Fahrzeuge] in Artikel L. 541-10-1 genannten Produktgruppen zur Verfügung gestellt. 
Diese Informationen werden als Masse, sofern diese größer als 1 Milligramm ist, in Form der Worte „enthält mindestens [X Milligramm] seltene Erden“ angegeben.   
IX.– Verbraucherinformationen über das Vorhandensein eines gefährlichen Stoffs finden Anwendung, wenn dieser in einer Konzentration von mehr als 0,1 Masseprozent in einem Stoff, Gemisch oder Erzeugnis im Sinne von Artikel 3 Nummern 1, 2 und 3 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 (REACH), mit Ausnahme von Arzneimitteln, vorhanden ist. 
Im vorstehenden Absatz bezeichnet „gefährlicher Stoff“ jeden Stoff, der durch das in Anwendung von Artikel L. 541-9-1 Abschnitt I erlassene Dekret über die Identifizierung gefährlicher Stoffe in Abfall erzeugenden Produkten identifiziert wird.
Diese Informationen werden in Form der Worte „enthält einen gefährlichen Stoff“ oder, wenn es sich um den in Artikel R. 541-219 Absatz 1 genannten gefährlichen Stoff handelt, der Worte „enthält einen besonders besorgniserregenden Stoff“ angegeben. Die Informationen werden durch die Bezeichnung der einzelnen gefährlichen Stoffe ergänzt. Diese Art und Weise der Bereitstellung von Informationen gilt nicht für:
1. vorhandene Stoffe, die auch in der per Erlass gemäß Artikel R. 5232-19 Abschnitt I des Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen festgelegten Liste der Stoffe mit nachgewiesenen und vermuteten endokrinen Eigenschaften aufgeführt sind, für die die in Artikel R. 5232-20 des Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen genannten Informationen gelten.
2. vorhandene Stoffe, die auch in der per Erlass gemäß Artikel R. 5232-19 Abschnitt II des Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen festgelegten Liste der Stoffe mit mutmaßlich endokrinen Eigenschaften aufgeführt sind, für die die in Artikel R. 5232-20 des Gesetzbuchs über das öffentliche Gesundheitswesen genannten Informationen gelten.
Die Informationen müssen spätestens 18 Monate nach der Identifizierung des Stoffes als gefährlicher Stoff zur Verfügung gestellt werden.
X.– Verbraucherinformationen über die Rückverfolgbarkeit für die unter Nummer 11 [Textilerzeugnisse] in Artikel L. 541-10-1 genannten Produkte sind als geografische Angabe des Landes zu verstehen, in dem jede der folgenden Tätigkeiten, soweit zutreffend, durchgeführt wird: 
1. Anbau oder Erzeugung der Faser oder des Rohstoffs;
2. Spinnen und Weben; 
3. Färben und Drucken; 
4. Verarbeitung. 
 Bei Schuhen, die unter Nummer 11 [Textilerzeugnisse] in Artikel L. 541-10-1 fallen, sind dies folgende Tätigkeiten:
1. Erzeugung des Rohstoffs; 
2. Zuschneiden; 
3. Nähen; 
4. Montage;
5. Fertigstellung.
Diese Informationen werden in Form der Angabe des Landes angegeben, in dem die einzelnen Schritte durchgeführt wurden.
XI.– Verbraucherinformationen über das Vorhandensein von Mikrofasern aus Kunststoff in den unter Nummer 11 [Textilerzeugnisse] in Artikel L. 541-10-1 genannten Produkten sind als proportionale Masse der synthetischen Fasern im Produkt zu verstehen. Diese Informationen werden bereitgestellt, sobald der Anteil der synthetischen Fasern 50 % übersteigt.
Sie werden durch die Worte „gibt beim Waschen Mikrofasern aus Kunststoff an die Umwelt ab“ angegeben.

Artikel R. 541-222.– Der Hersteller, Importeur oder ein anderer Inverkehrbringer der in Artikel R. 541-221 genannten Produkte stellt Informationen über die Umweltqualitäten und -eigenschaften dieser Produkte oder Produktgruppen sowie die Informationen über die Prämien und Sanktionen gemäß Artikel L. 541-10-3 bereit, die vom Hersteller auf der Grundlage von Umweltleistungskriterien gezahlt werden. Diese Bereitstellung erfolgt in einem dematerialisierten Format, das zum Zeitpunkt des Kaufs kostenlos zugänglich und in einer Weise wiederverwendbar ist, die eine Aggregation ermöglicht. Zu diesem Zweck stellt der Hersteller oder Importeur die Informationen auf einer speziellen Webseite mit einer Programmierschnittstelle für Anwendungen zur Verfügung. 
Bei Stoffen im Sinne von Artikel R. 541-221 Abschnitt IX kann die Bereitstellung der Informationen alternativ durch eine per Erlass des Ministers für Umwelt bezeichnete Anwendung erfolgen. Werden die Informationen über eine solche Anwendung bereitgestellt, so ist, wenn für mindestens eine andere Umweltqualität oder -eigenschaft eine eigene Webseite eingerichtet werden muss, dort darauf hinzuweisen, dass die Informationen über gefährliche Stoffe über die Anwendung abgerufen werden können. Auf der entsprechenden Webseite sollte ein direkter Link zur Anwendung vorhanden sein. Zusätzliche physische oder dematerialisierte Anzeigemittel, die zum Zeitpunkt des Kaufs sichtbar sind, können per Erlass des Ministers für Umwelt entsprechend den Qualitäten und Eigenschaften einerseits und den in Artikel R. 541-221 genannten Produkten und Produktgruppen andererseits sowie den Angaben zu den Prämien und Sanktionen gemäß Artikel L. 541-10-3 festgelegt werden. In diesem Fall stellt der Hersteller oder Importeur dem Verkäufer die für diese Anzeige erforderlichen Informationen unentgeltlich zur Verfügung. 
Die Informationen werden bis zu zwei Jahre nach dem Inverkehrbringen der letzten Einheit des betreffenden Produkts bereitgestellt. 
Jede freiwillige physische Anzeige in Bezug auf diese Umweltqualitäten und -eigenschaften muss den Definitionen in Artikel R. 541-221 entsprechen. 
Die in diesem Artikel festgelegten Informationsanforderungen gelten nicht für die Umweltqualitäten und -eigenschaften gemäß Artikel R. 541-221 Abschnitt I und IV.

Artikel R. 541-223.– Die in den Artikeln R. 541-221 und R. 541-222 vorgesehenen Verpflichtungen zur Information der Verbraucher gelten für Hersteller und Importeure, die für die in Artikel R. 541-221 genannten Produkte, die sie auf dem nationalen Markt in Verkehr bringen, einen Jahresumsatz von mehr als 50 Millionen EUR angeben.
Ab dem 1. Januar 2024 gelten die in den Artikeln R. 541-221 und R. 541-222 vorgesehenen Verpflichtungen zur Information der Verbraucher für Hersteller und Importeure, die für die in Artikel R. 541-221 genannten Produkte, die sie auf dem nationalen Markt in Verkehr bringen, einen Jahresumsatz von mehr als 20 Millionen EUR angeben.

Artikel R. 541-224.– Es ist verboten, die Angaben „biologisch abbaubar“, „umweltfreundlich“ oder andere gleichwertige Angaben auf einem Produkt oder einer Verpackung zu verwenden.“  

Artikel 2 – Inkrafttreten
Die Bestimmungen des vorliegenden Dekrets treten am 1. Januar 2022 in Kraft.

Artikel 3 – Durchführung
Die Ministerin für den ökologischen Wandel und der Minister für Wirtschaft und Finanzen werden jeweils in ihrem Zuständigkeitsbereich mit der Durchführung des vorliegenden Dekrets beauftragt, das im Amtsblatt der Französischen Republik veröffentlicht wird. 


Geschehen am [Datum]

Im Namen des Premierministers:
Jean Castex

Die Ministerin für den ökologischen Wandel,
Barbara POMPILI
Der Minister für Wirtschaft, Finanzen und Aufschwung
Bruno LE MAIRE
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